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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 905/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 06.11.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 6.11.2014 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 6.11.2014 im Verwaltungshaushalt auf 19.389,49 € und im Vermö-
genshaushalt auf 29.313,71 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 19.389,49 € und im Vermögenshaushalt mit 
29.313,71 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 6.11.2014)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
Deckungskreis 169 Innere Verrechnungen 316.500,00 325.121,98 8.621,98 0,00 8.621,98 Mehr Leistungen des Bauhofes als 

eingeplant in folgenden Bereichen: 
Heimatpflege, Sportplätze, 
Gemeindestraßen, Landwirtschaftliche 
Wege und Ordnungswesen (Fundsachen, 
Entsorgung von illegalem Müll) 

70000.673000 Abwassergebühren 332.000,00 356.420,25 24.420,25 13.652,74 10.767,51 Vorauszahlung 2014 (357.912,00 € )     
Abrechnung 2013 für die Übergabestelle 
Marseille-Kaserne (Guthaben 12.259,26 €), 
Übergabestelle Beeksfelde (Guthaben   
49.007,79 €), Übergabestelle 
AppenerStr./Schwarzer Berg/Kleineinleiter 
(Nachzahlung 59.775,30 €)

Summe 648.500,00 681.542,23 33.042,23 13.652,74 19.389,49
19.389,49 Stand 6.11.2014

Vermögenshaushalt
88010.950001 Dachsanierung Schulstraße 8 0,00 29.313,71 29.313,71 0,00 29.313,71 Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Summe 0,00 29.313,71 29.313,71 0,00 29.313,71
29.313,71 Stand 6.11.2014

Haushaltsüberschreitungen 2014 der Gemeinde Appen

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 896/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 20.10.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: GG 9.9054 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Verzinsung des aufgewandten Kapitals für kostenrechnende 
Einrichtungen 
 
Sachverhalt: 
Nach § 11 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kame-
ralen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-kameral) 
sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder nicht nur im geringem Umfang aus 
Entgelten finanziert werden, sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, angemes-
sene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapi-
tals zu veranschlagen. In der Gemeinde Appen werden die Niederschlagswasser- 
und Schmutzwasserbeseitigung als kostenrechnenden Einrichtungen geführt. Zur 
Wahrung der Kontinuität in der Finanzwirtschaft der kostenrechnenden Einrichtungen 
empfiehlt der Gesetzgeber, den Zinssatz jeweils für einen längerfristigen Zeitraum 
unverändert zu lassen.  
Nach den Ausführungsanweisungen des Gesetzgebers  war bislang ein Zinssatz 
zwischen 4 % und 6 % abhängig von der aktuellen Zinslandschaft als angemessen 
anzusehen. Seit Inkrafttreten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung zum 1. Ja-
nuar 2013 gilt ein Habenzinssatz als angemessen, wie ihn die Gemeinde im Durch-
schnitt einiger Jahre bei Anlegung ihres Kapitals (z.B. auf Festgeld- oder Rücklagen-
konten) erzielen könnte. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verzinsung des aufgewandten Kapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen 
der Gemeinde Appen betrug bisher 6 %. Aufgrund der veränderten Zinslandschaft in 
den letzten Jahren ist der bisherige Zinssatz von 6 % nicht mehr angemessen.  
Ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz ermittelt sich aus dem Durchschnitt der 
Soll-Zínsen für die aufgenommenen Kredite für den Bereich der Ortsentwässerung 
(derzeit 3,95 % für die noch laufenden Kredite) und den Haben-Zinsen für die ertrag-
bringende Anlegung des eigenen Kapitals. Hierbei sollte für die Ermittlung des 
Durchschnitts ein längerer Abschnitt, etwa bis zu 10 Jahren, gewählt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass die Soll- und Habenzinsen sich in Zukunft wieder nach 
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oben entwickeln. 
Um den kalkulatorischen Zinssatz nicht von den Schwankungen am Kapitalmarkt 
abhängig zu machen und somit größere Gebührenschwankungen zu vermeiden, wird 
verwaltungsseitig ab 1.1.2015 ein angemessener Einheitszinssatz von 4 % vorge-
schlagen. 
Dieser Einheitszinssatz wird künftig auch für die übrigen Bereiche, die nicht  kosten-
rechnende Einrichtungen sind, angewandt.  
 
 
Finanzierung: 
Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wirkt sich die Senkung des Zinssatzes um 
2 % in 2015 mit einer Mindereinnahme von rund 28.200 € aus.  
Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung ist mit Minderausgaben in 2015 in 
Höhe von rund 27.900 € zu rechnen. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, ab 1.1.2015 einen Ein-
heitszinssatz von 4 % für die Verzinsung des aufgewandten Kapitals für kostenrech-
nende Einrichtungen zu beschließen. 
Dieser Einheitszinssatz wird auch für die übrigen Bereiche, die nicht  kostenrechnen-
de Einrichtungen sind, angewandt. 
  
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 898/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 28.10.2014 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 711-070 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 

 
Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2015 
 
Sachverhalt: 
Zum 1. Januar 2013 erfolgte die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für 
die Gemeinde Appen. 
Die jetzige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass für das Jahr 2015 die Grundge-
bühren erhöht werden müssen; dagegen ergibt sich bei der Zusatzgebühr eine Sen-
kung des Gebührensatzes. 
Insbesondere im Bereich der Ausgaben sind die Ansätze für die Verwaltungskosten-
umlage sowie die Abschreibungen gegenüber der Kalkulation für 2014 gestiegen. Im 
Bereich der Einnahmen musste der Ansatz für die Verzinsung des Anlagekapitals 
angepasst werden, da der Zinssatz für die Verzinsung von bisher 6 % auf 4 % geän-
dert wurde. Die Anpassung dieses Zinssatzes wurde erforderlich, da die Zinssätze 
auf dem freien Zinsmarkt stark gefallen sind und damit ein Beibehalten des jahrelan-
gen bisherigen Zinssatzes nicht mehr zu vertreten ist.  
 
Aktuell beträgt der Fehlbetrag im Bereich der Schmutzwasserentsorgung noch 
50.013,77 €, der laut Kommunalabgabengesetz für Schleswig-Holstein innerhalb der 
nächsten drei Jahre auszugleichen ist und in der Gebührenkalkulation entsprechend 
berücksichtigt werden muss. Dieser Fehlbetrag ist mit einem Drittel (16.700 €) in die 
Gebührenkalkulation eingeflossen und im Verhältnis der Gesamtkosten entspre-
chend auf die Grundgebühr und die Zusatzgebühr verteilt worden. 
 
Der Vorlage beigefügt ist die Gebührenkalkulation, der die Berechnung der Gebüh-
rensätze ab 2015 entnommen werden kann. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Kalkulation nicht von der bisherigen 
Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie 
für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar sind. 
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Entsprechend der Kalkulation für 2015 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 
4,34 € monatlich je Wohneinheit bzw. mindestens 6,51 € monatlich je Grundstücks-
anschluss. Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2015 um 0,46 € mo-
natlich je Wohneinheit bzw. 0,69 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber 
2014 erhöht werden muss. 
Weiter ergibt sich aus der Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten 
eine Zusatzgebühr in Höhe von 1,57 € je Kubikmeter Schmutzwasser erforderlich ist. 
Gegenüber dem Jahr 2014 kann die Zusatzgebühr damit um 0,16 € je Kubikmeter 
Schmutzwasser gesenkt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für 
die Schmutzwassergebühren 2015 in den Haushaltsplan 2015 zur Haushaltsstelle 
70000 110000 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2015 zur Kenntnis und be-
schließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2015 wie folgt anzupassen: 
 

1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich  4,34 €, 
mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich 6,51 €. 

 
2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 1,57 €. 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern.  
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Gebührenkalkulation 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 899/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 28.10.2014 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 9/700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen 
hat ergeben, dass die Grundgebühren zum 1. Januar 2015 erhöht werden müssen. 
Die Zusatzgebühr kann dagegen gesenkt werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu 
nehmen und einer Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zum 1. Januar 
2015 zuzustimmen.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind im Haushaltsplanentwurf 2015 bei 
der Haushaltsstelle 70000 110000 eingeplant worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 8. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschlie-
ßen. 
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__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 8. Nachtragssatzung 
 
 
 



 
8. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen  

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2014 folgende 8. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung): 
 
 

Artikel I 
 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich   4,34 Euro, 
 mindestens jedoch je Grundstücksanschluss    6,51 Euro. 
 
 Für Grundstücke, die direkt an den Hauptsammler West 
 angeschlossen sind, wird keine Grundgebühr erhoben. 
 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser 
 a) bei Grundstücken, die über den unmittelbaren Kanalan- 
     schluss der Marseille-Kaserne an den Hauptsammler 
     West entsorgt werden       1,17 Euro, 
 
 b) bei allen anderen an den gemeindlichen Anlagen oder 
     an den Hauptsammler West unmittelbar angeschlossenen 
     Grundstücken         1,57 Euro. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr nach § 12 Absatz 3 beträgt für die 
 Abwasserbeseitigung 
 a) aus abflusslosen Gruben monatlich (17 Entleerungen jährlich)     115,00 Euro, 
 b) aus Hauskläranlagen monatlich (2 Entleerungen jährlich)          20,45 Euro 
     je Anlage. 
 
 

Artikel II 
 
Die 8. Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
Appen, den 2. Dezember 2014 
 
 
 
Banaschak 
Bürgermeister 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 909/2014/APP/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 11.11.2014 
Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 25.11.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 02.12.2014 öffentlich 

 
Gehweg Hauptstraße, nördliche Seite - Oberflächenerneuerung im Zuge 
der Arbeiten der Telekom 
 
Sachverhalt: 
 
Die Telekom wird in dieser und den nächsten Wochen vom Anschlusspunkt Oster-
holder Straße bis zur Schulstraße ein Lichtwellenleiter-Kabel (LWL-Kabel)  an der 
Nordseite der Hauptstraße entlang einbauen.  
Der gemeindliche Gehweg ist in dem Bereich überwiegend  mit einer Asphaltoberflä-
che versehen. Diese ist fast durchgängig ein Flicken- und Bruchteppich. 
In einigen  Bereichen muss der Asphalt ausgebaut werden, da hier keine Leer-
rohrtrasse der Telekom vorhanden ist. In den anliegenden Plänen sind das die „rot“ 
gekennzeichneten Stellen. 
Hier bietet es sich an, auch den verbleibenden Rest Asphalt auszubauen und den 
Gehweg in den betroffenen Bereichen komplett mit Betonpflaster herstellen zu las-
sen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Wegen vorhandener alter Aufbruchbereiche (ca. 0,90 m wären von der Telekom in 
Zuge der offenen Leerrohrverlegung  wieder herzustellen) hat die Verwaltung  mit der 
von der Telekom beauftragten Firma verhandelt, im gesamten Gehweg in diesen Be-
reichen den Asphaltbelag gänzlich aufzunehmen und durch Betonpflaster grau, neu-
er Tragschicht und mit Rasenbordstein zu den Grundstücken hin zu ersetzen.  
Das Kostenangebot endet mit Gesamtkosten in Höhe von rund 35.000 € incl. Mwst.  
Das Angebot ist ortsüblich und angemessen. 
Die sanierte Gehwegfläche kostet die Gemeinde somit nur ca. 50 % der sonst  anfal-
lenden Kosten.  
 
Unabhängig davon ist es allerdings ohnehin notwendig und geplant gewesen, an der 
Hauptstraße drei defekte Straßeneinläufe zu ersetzen und kurz vor dem Pinnaubo-
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gen zwei  Versackungen mit erheblicher Pfützenbildung an der Nordseite zu beseiti-
gen. Die Kosten liegen, vor allem wegen erheblicher Erschwernisse am bestehenden 
Kanalbestand mit alten Drainagerohren und der Tatsache, dass unter den Asphalt-
schichten das alte Großpflaster liegt bei ca. 15.000 € incl. Mwst.. 
 
Da die Telekom als Auftraggeber stark auf Fertigstellung der LWL-Trasse drängt, 
möchte die Firma erst nur einen schmalen Bereich Asphalt fräsen, das Leerrohr ver-
legen, den Graben mit Asphaltfräsgut verfüllen und so verdichten, dass der Gehweg 
wieder gefahrlos genutzt werden kann. Im Gehweg wird dann erst ab Mitte Januar 
2015, je nach Witterungsverhältnissen, in den angesprochenen Bereichen der As-
phalt gänzlich entfernt und der neue Belag eingebaut. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die in diesem Jahr ausgeführten Arbeiten an den Straßeneinläufen und den  
Versackungen in Höhe von 15.000 € werden aus dem Haushaltstitel „Bauliche Un-
terhaltung Tiefbau“ bestritten. 
Die Kosten für die Gehwegoberfläche in Höhe von 35.000 € werden erst im Jahr 
2015 kassenwirksam und können z.T. aus den Haushaltsresten aus 2014 des De-
ckungskreises gedeckt werden. Der Rest wäre dann ggf. in einem Nachtragshaushalt 
2015 bereit zu stellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die Maßnahme 
in der beschriebenen Form, einschl. der Finanzierung, durchzuführen und genehmigt 
damit die notwendige Eilentscheidung des Bürgermeisters. 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: Angebot Gorski;  geplante Gehwegbereiche  
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